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Gesetze und Verordnungen
betreffend das Unterrichtswesen in der Schweiz

im Jahre 1945

A. Eidgenössische Erlasse

1. Bundesratsbesehluß über die Aufhebung des Bundesratsbeschlusses
betreffend Zulassung zu dritten eidgenössischen Medizinalprüfungen und
zu einer dritten eidgenössischen Maturitätsprüfung. Vom 27. November

1945.)

2. Bundesratsbesehluß über die Durchführung der Maturitätsprüfungen
an den vom Bundesrat anerkannten Schulen im Jahre 1945. (Vom
24. Februar 1945.)

3. Bundesratsbesehluß über die Abänderung des Bundesratsbeschlusses
über die Durchführung der Maturitätsprüfungen an den vom Bundesrat
anerkannten Schulen ün Jahre 1945. (Vom 19. April 1945.)

4. Bundesratsbesehluß über die Aufhebung des Bundesratsbeschlusses
über die Durchführung einer außerordentlichen eidgenössischen
Maturitätsprüfung für Mobilisierte. (Vom 27. November 1945.)

5. Bundesratsbesehluß über die Ergänzung des Verzeichnisses der Schulen,

deren Maturitätsausweise durch den Bundesrat anerkannt werden.
(Vom 22. September 1945.)

Aufnahme des KoUegiums St. Antonius in AppenzeU in das Verzeichnis.

6. Bundesratsbesehluß über den Wiederbeginn der Rechtswirksamkeit des

Art. 59, ht c, des Réglementes für die eidgenössischen Medizinalprüfungen

und des Art. 8, ht b, des Réglementes für die eidgenössischen
medizinischen Fachprüfungen für Schweizer mit italienischem Diplom.
(Vom 10. Juh 1945.)

7. Bundesratsbesehluß über die Aufhebung des Bundesratsbeschlusses
über die vorübergehende Regelung der Organisation der eidgenössischen

Medizinalprüfungen. (Vom 27. November 1945.)

8. Bundesratsbesehluß betreffend die Erteilung des eidgenössischen
Diploms an tessinische Ärzte, Apotheker und Tierärzte, die ihre Studien
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an itahenischen Universitäten absolviert haben. (Vom 28. September
I945-)

9. Bundesratsbesehluß betreffend die Abänderung des Regulativs über die
Besoldungen der Lehrerschaft der Eidgenössischen Technischen
Hochschule. (Vom 5. Oktober 1945.)

10. Bundesratsbesehluß über die Ausrichtung von Teuerungszulagen an
das Bundespersonal für das Jahr 1946. (Vom 28. September 1945.)

11. Bundesratsbesehluß über die Ausrichtung einer Herbstzulage an das

Bundespersonal für das Jahr 1945. (Vom 12. September 1945.)
Nennt auch die Professoren der ETH unter den Amtsträgem, die Anspruch
auf die Herbstzulage haben.

12. Bundesratsbesehluß über die Ausrichtung von Teuerungszulagen an
Rentenbezüger der beiden Personalversicherungskassen des Bundes für
das Jahr 1946. (Vom 28. September 1945.)

13. Bundesratsbesehluß betreffend Verlängerung und Abänderung der
Bundesratsbeschlüsse über Bezüge und Versicherung der im Dienste
des Bundes stehenden Personen. (Vom 28. September 1945.)

14 Bundesratsbesehluß über die Ausrichtung von Studienausfallentschä-
digungen an militärdienstleistende Studierende an höhern
Lehranstalten. (Vom 29. März 1945.)

15. Ausführungsverordnung zum Bundesratsbesehluß über die Ausrichtung
von Studienausfallentschädigungen an militärdienstleistende Studierende

an hohem Lehranstalten. (Vom 14. Mai 1945.)

16. Verfügung des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements über die
Gewährung eines Bundesbeitrages an die schweizerische Stiftung «Für
die Jugend». (Vom 20. Dezember 1945.)

B. Kantonale Gesetze, Verordnungen, Réglemente,

Lehrpläne usw.

I. Kanton Zürich

1. Allgemeines

1. Wegleitung für die Durclffiihrung der Leistungsprüfungen am Ende
der obligatorischen Schulpflicht im Kanton Zürich. (Vom 21. April
I945-)

2. Höhere Mittelschulen und Fachschulen

2. Reglement für die Aiifhahme in die Kantonsschule Winterthur. (Vom
30. Oktober 1945.)
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